
                               Straßenverkehrsbehördliche Anordnung 
 

      Übersichtlichkeit und Vereinfachung Bewohnerparkgebiet Harvestehude 
 
 
 

1. Anordnung: 
 
Das Polizeikommissariat 17-StVB als zuständige Straßenverkehrsbehörde ordnet gemäß § 45 
StVO aus Gründen der Sicherheit und Ordnung sowie gemäß § 45 (1b) 2a. StVO aufgrund der 
festgestellten Unübersichtlichkeit folgende Regelung an: 
 
 

 In den Straßen Isestraße, Klosterstern, Rothenbaumchaussee sollen zu den 
bestehenden Zusatzzeichen „Bewohner mit Parkausweis Nr. frei“ ein ZZ der 
angrenzenden Bewohnerparkzone an den Parkscheinautomaten angebracht werden. 

 Zusätzlich die Anbringung eines wiederholten VZ in der Isestraße  
 
 
 
 

2. Durchzuführende Maßnahmen: 
 
 

Ergänzende Zusatzzeichen an folgenden Parkautomaten: 
 
Isestraße zwischen Eppendorfer Baum und Jungfrauenthal 

 Parkautomat Nr. 4237: ZZ „Bewohner mit Parkausweis Nr. 306 frei“ 
 
Klosterstern 

 Parkautomat Nr. 4231: ZZ „Bewohner mit Parkausweis Nr. 306 frei“ 
 Parkautomat Nr. 4247: ZZ „Bewohner mit Parkausweis Nr. 305 frei“ 

 
Rothennbaumchaussee zwischen Klosterstern und Oberstraße 

 Parkautomat Nr. 4230: ZZ „Bewohner mit Parkausweis Nr. 306 frei“ 
 Parkautomat Nr. 4229: ZZ „Bewohner mit Parkausweis Nr. 306 frei“ 
 Parkautomat Nr. 4228: ZZ „Bewohner mit Parkausweis Nr. 306 frei“ 
 Parkautomat Nr. 4216: ZZ „Bewohner mit Parkausweis Nr. 306 frei“ 

 
Rothenbaumchaussee zwischen Oberstraße und Hallerstraße 

 Parkautomat Nr. 4267: ZZ „Bewohner mit Parkausweis Nr. 304 frei“ 
 Parkautomat Nr. 4215: ZZ „Bewohner mit Parkausweis Nr. 307 frei“ 
 Parkautomat Nr. 4268: ZZ „Bewohner mit Parkausweis Nr. 304 frei“ 
 Parkautomat Nr. 633: ZZ „Bewohner mit Parkausweis Nr. 304 frei“ 

 
 
Isestraße: 

  Einfahrten vom Eppendorfer Baum und Grindelberg kommend: VZ 314.1 inkl. ZZ 
 
 
 

3. Begründung: 
 
Um eine bessere Übersichtlichkeit der Parkmöglichkeiten besonders in den Grenzbereichen 
der einzelnen Bewohnerparkzonen zu gewährleisten, kann eine erweiterte Berechtigung für 
mehrere Bewohnerparkzonen Abhilfe schaffen. Dementsprechend würde es zu einer 
Vereinfachung des Parksuchverkehres seitens der Bewohnenden führen. 



Diese ergänzende Regelung umfasst 12 Parkscheinautomaten in drei Straßen. 
Die Doppelbeschilderung in der Isestraße soll, besonders an den Kreuzungsbereichen 
Eppendorfer Baum und Grindelberg mit Auffahrt auf die Isestraße, auf die bestehenden 
Regelungen verstärkt hinweisen. 
 
 

 


